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Die ängstlichen
Paragraphenreiter

von Luzern
Nach Paragraph 85 des Kranken-
und Unfall-Gesetzes erhält, wenn
es den Vater verliert, jedes eheliche
und uneheliche Kind eine Rente
von 15% des väterlichen Verdienstes.

Diese Bestimmung soll dafür

sorgen, daß die Kinder nicht mittellos

dastehen, wenn sie den Vater
verlieren. Verlieren sie beide Elternteile,

dann erhalten sie 25°/o des

väterlichen Verdienstes als Rente.

Nun hat das Eidgenössische
Versicherungsgericht, wie der
«Beobachter» zu berichten weiß, schon
mehrmals ein Urteil gefällt, nach
dem Pflegekinder, die ihren Pflegevater

verlieren, leer ausgehen.
Ein neunjähriger Knabe, der von
Geburt an bei seinen Pflegeeltern

lebte, die er Vater und Mutter
nannte, der auch mit regierungsrät-
licher Erlaubnis den Namen seiner
Pflegeeltern trug, verlor seinen «Vater».

Die Witwe glaubte nun, daß
der Knabe ein Anrecht habe auf die
vorgesehene Rente von Halbwaisen.

Das Versicherungsgericht, das
den Fall zu beurteilen hatte, lehnte
aber diesen Anspruch ab mit der
Begründung, daß im Gesetz von
Pflegekindern als Anspruchsberechtigten

nichts stehe. Das Gesetz sehe

also für diese nichts vor. So ging
der Knabe leer aus.

Vom formaljuristischen
Standpunkte aus haben die Herren
Bundesrichter gewiß recht. Die Pflegekinder

werden im Gesetz nicht
ausdrücklich erwähnt. Das heißt aber
noch lange nicht, daß der Gesetzgeber

sie wissentlich von diesem
Recht auf eine Waisenrente
ausschließen wollte. Es ist vermutlich
so, daß er sie einfach vergaß. Der
Sinn des Gesetzes ist einfach und
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